
Veröffentlicht im Bundesanzeiger Nr. 233 vom 9. Dezember 2005 (S. 16 583)

■ Bundesministerium für Ernährung,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Vierte Verordnung
zur Änderung

der Geflügelpestschutzverordnung
Vom 7. Dezember 2005

Auf Grund des § 79a Abs. 2 Nr. 1 in Verbindung mit § 17 Abs. 1
Nr. 1, 3 und 12, des § 79a Abs. 2 Nr. 2 in Verbindung mit § 17b
Abs. 1 Nr. 4 Buchstabe b, § 79a Abs. 2 Nr. 4 in Verbindung mit den
§§ 18, 19 Abs. 1, § 20 Abs. 1, § 21 Abs. 1, §§ 28 und 29, auch in
Verbindung mit § 62, § 79 Abs. 2 Nr. 5 in Verbindung mit § 73a
Nr. 5 sowie des § 79a Abs. 2 Nr. 6 in Verbindung mit § 78 Nr. 1
Buchstabe a, jeweils in Verbindung mit § 79a Abs. 1 Satz 1 und
§ 79 Abs. 1a, des Tierseuchengesetzes in der Fassung der Bekannt-
machung vom 22. Juni 2004 (BGBl. I S. 1260), von denen § 79a
Abs. 1 Satz 1 durch Artikel 2 § 3 Abs. 5 des Gesetzes vom 1. Sep-
tember 2005 (BGBl. I S. 2618) geändert worden ist, in Verbindung
mit § 1 Abs. 2 des Zuständigkeitsanpassungsgesetzes vom 16. Au-
gust 2002 (BGBl. I S. 3165) und dem Organisationserlass vom
22. November 2005 (BGBl. I S. 3197) verordnet das Bundesministe-
rium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz:

Artikel 1
Die Geflügelpestschutzverordnung vom 1. September 2005

(BAnz. S. 13 345), zuletzt geändert durch Verordnung vom 27. Ok-
tober 2005 (BAnz. S. 15 697), wird wie folgt geändert:
1. Die §§ 2 und 3 werden wie folgt gefasst:

„§ 2
Wer Geflügel nicht ausschließlich in Ställen hält, hat sicher-

zustellen, dass
1. die Tiere nur an Stellen gefüttert werden, die für wildlebende

Zugvögel nicht zugänglich sind,
2. die Tiere nicht mit Oberflächenwasser, zu dem wildlebende

Zugvögel Zugang haben, getränkt werden und
3. Futter, Einstreu und sonstige Gegenstände, mit denen Geflü-

gel in Berührung kommen kann, für wildlebende Zugvögel
unzugänglich aufzubewahren ist.
Satz 1 gilt auch für sonstige für Influenza-A-Virus der Sub-

typen H5 und H7 empfängliche Vogelarten, soweit sie in Zoo-
logischen Gärten oder Einrichtungen ähnlicher Art gehalten
werden.

§ 3
Die Durchführung von Geflügelmärkten, Geflügelschauen, Ge-

flügelausstellungen oder Veranstaltungen ähnlicher Art ist ver-
boten. Die zuständige Behörde kann Ausnahmen von Satz 1
genehmigen für
1. Geflügelausstellungen und Geflügelschauen, soweit sicher-

gestellt ist, dass das auf den Veranstaltungen jeweils auf-
gestellte Geflügel längstens fünf Tage vor der Veranstaltung
klinisch tierärztlich untersucht worden ist,

2. für Geflügelmärkte oder Veranstaltungen ähnlicher Art,
soweit sichergestellt ist, dass das auf den Veranstaltungen
jeweils aufgestellte Geflügel längstens fünf Tage vor der Ver-
anstaltung im Bestand klinisch tierärztlich untersucht wor-
den ist.
Die Untersuchung ist vom Geflügelhalter dem Veranstalter

gegenüber durch tierärztliche Bescheinigung nachzuweisen. Die
Bescheinigung ist der zuständigen Behörde auf Verlangen vor-
zulegen.“

2. § 5 wird wie folgt gefasst:
„§ 5

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 76 Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe
b des Tierseuchengesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrläs-
sig einer vollziehbaren Anordnung nach § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1
oder Satz 2, § 3 Satz 2 oder § 4 Abs. 1 verbundenen vollzieh-
baren Auflage zuwiderhandelt.

(2) Ordnungswidrig im Sinne des § 76 Abs. 2 Nr. 2 des Tier-
seuchengesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. entgegen § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 eine Anzeige nicht, nicht rich-

tig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erstattet,
2. entgegen § 1 Abs. 2 Satz 1 einen dort genannten Vogel

benutzt,
3. entgegen § 2 Satz 1 Nr. 1, auch in Verbindung mit Satz 2,

nicht sicherstellt, dass ein dort genanntes Tier nur an einer
Stelle gefüttert wird, die für wildlebende Zugvögel nicht
zugänglich ist,

4. entgegen § 2 Satz 1 Nr. 2, auch in Verbindung mit Satz 2,
nicht sicherstellt, dass ein dort genanntes Tier nicht mit dort
genanntem Oberflächenwasser getränkt wird,

5. entgegen § 2 Satz 1 Nr. 3, auch in Verbindung mit Satz 2,
nicht sicherstellt, dass dort genanntes Futter, Einstreu oder
sonstige Gegenstände für wildlebende Zugvögel unzugäng-
lich aufbewahrt wird oder

6. entgegen § 3 Satz 1 eine dort genannte Veranstaltung durch-
führt.“

3. Nach § 5 wird folgende Vorschrift eingefügt:
„§ 6

Auf Sachverhalte, die vor dem 16. Dezember 2005 entstanden
sind, sind die Vorschriften dieser Verordnung in der bis zum
15. Dezember 2005 geltenden Fassung hinsichtlich der Verfol-
gung von Ordnungswidrigkeiten weiter anzuwenden.“

4. Der bisherige § 6 wird neuer § 7.
Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 16. Dezember 2005 in Kraft.

Bonn, den 7. Dezember 2005

Der Bundesminister für Ernährung,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Horst S e e h o f e r


